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Überschrift, Beschlussvorschlag

Verlängerung der Veränderungssperre „Neustadtring-Nordwest“, NP 40
Stadtgebiet zwischen Neustadtring, Diesterwegstraße, Hermannstraße und Ernst-Amme-Straße

Satzungsbeschluss

„Für das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gemäß § 17 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Verlängerung der Veränderungssperre um ein Jahr als 
Satzung beschlossen.“

1



Auf der Grundlage des Zentrenkonzeptes und der Untersuchung Nahversorgung im 
Nordwestlichen Ringgebiet hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 25. 
September 2007 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Neustadtring Nordwest“ NP 40 
beschlossen. Zeitgleich wurde zur Sicherung der Planungsziele vom Rat eine Veränderungssperre 
beschlossen. 

Im Bebauungsplan NP 40 „Neustadtring-Nordwest“ sollen geeignete Festsetzungen zur Sicherung 
insbesondere des benachbarten Stadtteilzentrums „Weißes Roß“, das ein umfassendes 
Nahversorgungsangebot bietet, getroffen werden. Ein im Weißen Roß angesiedelter Vollversorger 
kann als Ankermieter und Kundenmagnet dienen, so dass auch sonstige Einrichtungen der 
Nahversorgung (Papier/Schreibwaren, Friseur, Reinigung, Post o.ä.) dort rentabel wären. Die 
Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarktes in unmittelbarer Nähe würde dem 
entgegenwirken. Daher ist vorgesehen, im Bebauungsplan NP 40 „Neustadtring-Nordwest“ 
Lebensmitteleinzelhandel allgemein auszuschließen. Welche übrigen Sortimentsbereiche unter 
welchen Bedingungen gegebenenfalls zulässig sein sollen, wird im weiteren Planverfahren geprüft.

Da das Bebauungsplanverfahren noch nicht abgeschlossen werden konnte, empfiehlt die 
Verwaltung, die Veränderungssperre um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage:

Anlage 1: Übersichtskarte
Anlage 2 a: Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre
Anlage 2 b: Veränderungssperre vom 25. September 2007
Anlage 2 c: Geltungsbereich gemäß § 2 der Satzung vom 25. September 2007

I. V.

gez.
Zwafelink
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 Anlage 2 a 
 Stand: 07. Mai 2009 
 
 
 
 


 
Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre  
vom 25. September 2007  
für den Bebauungsplan  
Neustadtring - Nordwest NP 40 
 
Auf Grund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) ) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018), in Verbindung mit § 6 und § 40 
Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert 
durch Art. 5 des Gesetzes vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), hat der Rat der Stadt Braunschweig am 22. 
September 2009. diese Verlängerung der Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
Stand Rechtsgrundlagen: 7. April 2009 
 
§ 1 Die Veränderungssperre vom 25.September 2007 


für den Bebauungsplan „Neustadtring – Nord-
west“, NP 40, wird gemäß § 17 (1) BauGB um 
1 Jahr verlängert. 


 
§ 2 Die Veränderungssperre vom 25. September 2007 


einschließlich des zugehörigen Geltungsberei-
ches ist Bestandteil dieser Satzung. 


 
§ 3 Die Satzung tritt am 02. Oktober 2009 in Kraft.  
 
 
 
 
 
Braunschweig, den    
 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I. V. 
 
 
 


                                      
Zwafelink 


Stadtbaurat 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 








 
 Anlage 2 b
  
 
 


 
Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre vom 25. Sept. 2007 
für den Bebauungsplan  
Neustadtring - Nordwest NP 40 
 
Auf Grund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), in Verbindung mit § 6 und § 40 
Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl S. 473), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 7. Dez. 2006 (Nds. GVBl. S. 575), hat der Rat der Stadt Braunschweig am 
25. September 2007 diese Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
Stand Rechtsgrundlagen: 19. Juli 2007 
 
§ 1 Für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet hat der 


Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sit-
zung am 18. November 2003 die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes beschlossen. Zur Siche-
rung der Planung wird für den künftigen Planbe-
reich eine Veränderungssperre angeordnet. 


 
§ 2 Von der Veränderungssperre ist das Stadtgebiet 


zwischen Neustadtring, Diesterwegstraße, Her-
mannstraße und Ernst-Amme-Straße betroffen. 
 
Das in seiner Begrenzung vorstehend beschrie-
bene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der ei-
nen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz 
umrandet. 


 
§ 3 In dem von der Veränderungssperre betroffenen 


Gebiet dürfen 
 


1. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden; 


 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 


Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderung nicht ge-
nehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 


 
§ 4 Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 


entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die 
Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt 
Braunschweig. 


 


 § 5 Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Stadt Braunschweig 
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem In-
krafttreten der Veränderungssperre hätte begon-
nen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 


 
 
§ 6 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung 


im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft.
 
Die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre. 


 
 
Braunschweig, den 27. September 2007 
 


Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 


I.V. 
Zwafelink 


Stadtbaurat 
 


 
 
 
 
 
Die Satzung ist am 4. Oktober 2007 durch Bekanntmachung 
im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 21 in Kraft 
getreten. 
 
 


 
 
 
 
 
 





